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Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Wahlen in Pakistan

Das Europäische Parlament,

A. in der Erwägung, dass die gewählte Regierung von Premierminister Nawaz Sharif durch 
einen Militärputsch von General Pervez Musharraf gestürzt wurde, 

B. unter Hinweis auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 12. Mai 2000, der die 
Machtübernahme durch das Militär im Rahmen der „Notstandsdoktrin“ für zulässig erklärte, 
sofern die Demokratie binnen drei Jahren nach dem Staatsstreich wieder hergestellt würde,

C. in der Erwägung, dass General Musharraf am 14. August 2001 einen „Fahrplan für die 
Wiedereinführung der Demokratie“ ankündigte,

D. in der Erwägung, dass General Musharraf beschloss, am 30. April 2002 ein Referendum 
abzuhalten, um sich eine Verlängerung seiner Amtszeit um weitere fünf Jahre bestätigen zu 
lassen,

E. unter Hinweis darauf, dass General Musharraf am 21. August den sogenannten „Legal 
Framework Order 2002“ (LFO) erlassen hat, durch den der Präsident unangemessen starke 
Befugnisse zum Nachteil der parlamentarischen Demokratie erhält und die Rolle des Militärs 
in der Staatsführung institutionalisiert wird,

1. ist der Auffassung, dass das Referendum vom 30. April 2002, in dem es zu massiven 
Wahlmanipulationen kam, gegen die pakistanische Verfassung von 1973 verstieß und nicht 
mehr im Einklang mit dem „Fahrplan für die Demokratie“ stand;

2. weist darauf hin, dass es die Gemeindewahlen von 2001 und die Wahlen zur 
Nationalversammlung und den Provinzparlamenten vom Oktober 2002 begrüßt hat; stellt 
jedoch fest, dass Wahlen allein noch keine Gewähr für die umfassende Wiederherstellung der 
Demokratie bieten;

3. weist darauf hin, dass es die Entscheidung der EU befürwortet hat, zu den Oktober-Wahlen 
eine Wahlbeobachtungsmission nach Pakistan zu entsenden;

4. anerkennt, dass die pakistanische Regierung zwar nicht in jeder Hinsicht mit dieser 
Beobachtermission zusammengearbeitet, ihr aber auch keine Hindernisse in den Weg gelegt 
hat, sodass sie in der Lage war, ihre Aufgabe gemäß den international akzeptierten 
Wahlbeobachtungskriterien durchzuführen;

5. verweist auf die Ergebnisse des in den USA ansässigen National Democratic Institute of 
International Affairs (NDI), wonach der Rahmen für die Wahlen zur Nationalversammlung 
und zu den Provinzparlamenten vom 10. Oktober nur eine sehr eingeschränkte Übertragung 
von Macht an gewählte Vertreter der Zivilbevölkerung zugelassen habe;
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6. ist informiert über die Kritik in dem Bericht der Commonwealth-Beobachtergruppe, wonach 
die Bedingungen, die die Regierung für die Wahlkampagne diktiert habe, unangemessen 
restriktiv gewesen seien und die Freiheit von Parteien und Kandidaten , einen normalen 
Wahlkampf zu führen, beschnitten hätten, sodass im Ergebnis die Wahl Teil einer 
„unvollständigen Demokratisierung“ gewesen sei; stellt ferner fest, dass Pakistan deswegen 
weiterhin vorläufig aus dem Commonwealth ausgeschlossen bleibt;

7. verweist auf die Erklärung des Asian Network for Free Elections (ANFREL), wonach 
berechtigte Bedenken bezüglich nicht ordnungsgemäßer Verfahren im Vorfeld der Wahlen 
bestünden und in diesem Zeitraum Praktiken beobachtet und berichtet worden seien, die so 
gravierend seien, dass sie die Chancen für einen Übergang Pakistans zur Demokratie infrage 
stellten;

8. verweist auf die schwerwiegenden Bedenken, die von angesehenen ortsansässigen NRO wie 
der Internationalen Krisengruppe (ICG) und der Menschenrechtskommission von Pakistan 
bezüglich der Wahlen geäußert wurden;

9. unterstützt daher nachdrücklich die vorläufigen Schlussfolgerungen der EU-
Beobachtermission, wonach es zu massiven Wahlmanipulationen gekommen sei, und teilt 
deren erhebliche Bedenken in der Frage, ob die Wahlen wirklich zu einer signifikanten 
Übertragung von Macht von der Militär- an eine Zivilregierung führen werden;

10. bedauert die Aufstellung willkürlicher Kriterien für die Kandidatur, insbesondere das 
Erfordernis eines akademischen BA-Abschlusses, was zur Folge hatte, dass 96% der 
Bevölkerung Pakistans (einschließlich 41% der derzeitigen Parlamentarier) nicht kandidieren 
durften, wodurch die repräsentative Demokratie in Pakistan geschwächt wurde; bedauert 
ferner den Erlass eines Gesetzes (dessen Rechtmäßigkeit zweifelhaft ist), mit dem die 
Kandidatur bestimmter Politiker wie Benazir Bhutto und Nawaz Sharif verhindert werden 
sollte;

11. sieht daher in der offiziellen Erklärung der dänischen Präsidentschaft im Namen des Rates 
eine unangemessene Reaktion auf die Beurteilung der Oktober-Wahlen, die nicht nur die EU-
Beobachtermission, sondern auch NDI und die Beobachtergruppen von Commonwealth und 
ANFREL abgegeben haben; ist außerdem der Ansicht, dass dies zu einem früheren Fehler 
des Rates hinzu kommt, der es versäumt hatte, seine Besorgnis über das 
Präsidentschaftsreferendum vom April zum Ausdruck zu bringen;

12. bedauert, dass die Chance für die Demokratisierung Pakistans nicht genutzt wurde;

13. fordert die EU auf, den Prozess weiterhin genau zu beobachten und Pakistan auf dem Weg 
zur Demokratie zur Seite zu stehen;

14. appelliert an die Regierung und den Wahlausschuss Pakistans, dafür zu sorgen, dass die 
Empfehlungen der EU-Beobachtungsmission umgesetzt werden, damit der 
Demokratisierungsprozess in Pakistan gestärkt wird und gemeinsame Anstrengungen 
unternommen werden, um eine gute Regierungspraxis und funktionierende demokratische 
Institutionen in Pakistan sowie die Übertragung der Macht von der Militär- an eine 
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Zivilregierung zu erreichen;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie dem 
Wahlausschuss und der Regierung Pakistans zu übermitteln.


